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Ihre Anfrage gem. §§ 4, 5 IFG NRW mit Mail vom 24.11.2020
Anzahl jährlich wegfallender Parkplätze im Stadtgebiet Aachen bis 2025 
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auf Ihre Anfrage antworte ich wie folgt: 

Ihre Anfrage kann in dieser Pauschalität und in die Zukunft gerichtet nicht beantwortet werden. Ein Wegfall von 
Parkplätzen kann sich ergeben etwa auf Grundlage einer straßenräumlichen Einzelfallbetrachtung oder aber auf 
Grundlage einer straßenräumlichen Planung, die von den politischen Gremien beraten und beschlossen wird.  

Eine übergreifende Statistik über wegfallende Parkplätze aufgrund beschlossener Maßnahmen wird nicht geführt. 
Das Erstellen einer solchen Aufstellung kann im Rahmen des Anspruchs aus §§ 4, 5 IFG NRW nicht verlangt 
werden, weil der Informationszugang auf vorhandene amtliche Informationen beschränkt ist. Die öffentliche Stelle 
ist nicht verpflichtet, Informationen anlässlich einer Anfrage erst noch zu schaffen.  

Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
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